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Bericht erstattet: Herr Banowitz / Büro Kernplan

Bebauungsplan "Rechts am Zweibrücker Weg, 1. 
Änderung", Gemarkung Homburg,
hier: Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Bau- und Umweltausschuss (Vorberatung) N
Stadtrat (Entscheidung) 21.07.2022 Ö

Beschlussvorschlag

a) Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Rechts am Zweibrücker Weg, 1. 
Änderung“ in der Gemarkung Homburg wird beschlossen.

b) Der Entwurf des Bebauungsplanes wird gebilligt
c) Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB sowie die 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen

Sachverhalt

Der Stadtrat hat am 31.03.2022 den Bebauungsplan „Rechts am Zweibrücker Weg“ als 
Satzung beschlossen. Dieser wurde jedoch noch nicht bekanntgemacht (zur Rechtskraft 
gebracht) da zwischenzeitlich beabsichtigt ist, die festgesetzte Erschließung in diesem 
Bebauungsplan zu ändern. Vorgesehen sind die Rücknahme der Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung / Verkehrsberuhigter Bereich, sowie gleichzeitig die 
Sicherung des bestehenden Fußweges. Daher bedarf es der Änderung des 
Bebauungsplanes. 

Die Erschließung wurde im ursprünglichen Bebauungsplan als verkehrsberuhigter 
Bereich festgesetzt und hat Flächen in städtischem und Privateigentum umfasst. Die 
Straße war so angelegt, dass weitere westlich und südlich gelegene Flächen hätten mit 
erschlossen werden können. Nach verwaltungsinterner Prüfung bestehen für die westlich 
und südlich gelegenen Flächen jedoch auch andere Erschließungsoptionen. 
Im Zuge der Detailplanung hat sich zudem gezeigt, dass eine Erschließung über die 
städtischen Parzellen erhöhte Anforderungen gegenüber einer reinen Privaterschließung 
hat. Der Stadt ist gleichzeitig wichtig, dass die öffentliche Fußwegeverbindung erhalten 
bleibt. 
Aus diesem Grund soll nun die festgesetzte Erschließung in Form 
einer „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – verkehrsberuhigter Bereich“ 
entfallen. Stattdessen soll der städtische Fußweg als solcher festgesetzt werden und 



ein Zufahrtsbereich aufgenommen werden, sodass die Erschließung im Übrigen als 
Privaterschließung angelegt werden kann.

Die Erschließung erfolgt weiterhin über die Zweibrücker Straße. Dies wird im 
Bebauungsplan durch einen Ein- und Ausfahrtbereich festgesetzt. 

Die Fläche des Plangebietes befindet sich überwiegend im Eigentum von Privatpersonen. 
Der  öffentliche Fußweg in Richtung Globus-Baumarkt sowie eine kleinere Restfläche 
sind im Eigentum der Kreisstadt Homburg. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Rechts am Zweibrücker Weg, 1. Änderung“ 
wird wie folgt begrenzt:
• im Norden durch angrenzende Grün- und Gehölzstrukturen (Biotop),
• im Osten durch eine angrenzende Grünfläche mit vereinzelten Gehölzstrukturen bzw. 

die Straßenverkehrsfläche der Zweibrücker Straße (Bundesstraße B 423),
• im Süden durch die Bebauung und private Freiflächen der Zweibrücker Straße Nr. 75 

sowie die angrenzenden Flächen des Globus-Baumarktes und
• im Westen durch die Stellplatzflächen des Globus-Baumarktes.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs der Änderung des Bebauungsplans sind dem 
beigefügten Lageplan zu entnehmen. Der Bebauungsplan umfasst eine Fläche von ca. 
4.900 m2.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gem. § 13a i.V.m. § 13 BauGB im 
beschleunigten Verfahren. Es handelt sich bei der Planung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung).

Der Flächennutzungsplan stellt für die Fläche eine gemischte Baufläche dar. Das 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit erfüllt.

Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich 
bekannt zu machen.

Hinweis: Die rot markierten Textstellen in der Planzeichnung sind die Änderungen 
gegenüber dem Stand der Offenlage des ursprünglichen Bebauungsplanes „Rechts am 
Zweibrücker Weg“.

Anlage/n

1 Übersichtskarte (öffentlich)
2 Luftbild und Kataster (öffentlich)
3 Geltungsbereich (öffentlich)
4 Planzeichnung (öffentlich)
5 Begründung (öffentlich)
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LAGEPLAN, OHNE MASSSTAB 
 
Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplans „Rechts am Zweibrücker Weg“ in der 
Kreisstadt Homburg, Stadtteil Homburg. 

 
Quelle: LVGL Saarland, Stand Kataster: 07.04.2021; Bearbeitung: Kernplan 
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Rechts am Zweibrücker Weg -
1. Änderung
Bebauungsplan in der Kreisstadt Homburg, Stadtteil Homburg

M 1:10.000 Quelle: ZORA, LVGL

Maßstab 1:500 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab

0 5 25 50

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat der Kreisstadt Homburg hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 1. Än-
derung des Bebauungsplanes „Rechts am Zweibrücker 
Weg“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan teilzuändern, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 
Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und 
Bezeichnungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. §  13a BauGB (Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung) im beschleunig-
ten Verfahren teilgeändert. Gem. §  13a Abs.  3 und 4 
BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt.

• Der Stadtrat der Kreisstadt Homburg hat in sei-
ner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt 
und die öffentliche Auslegung die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Rechts am Zweibrücker Weg“ be-
schlossen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text-
teil (Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__._____ bis einschließlich __.__._____ öffentlich 
ausgelegen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-
nisch per Mail abgegeben werden können, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt bleiben können, am __.__.____ ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben 
vom __.__._____ von der Auslegung benachrichtigt 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist 
bis zum __.__._____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen seitens 
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie der Nachbargemeinden Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den Stadtrat 
am __.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht haben, 
mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Stadtrat hat am __.__.____ die 1. Änderung des 
Bebauungsplan „Rechts am Zweibrücker Weg“ als Sat-

zung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungs-
plan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Rechts am Zwei-
brücker Weg“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Homburg, den ____.____.________

 Der Oberbürgermeister
 i.V. Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss der 1. Änderung wurde am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 
BauGB). In dieser Bekanntmachung ist auf die Mög-
lichkeit der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie 
auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf 
Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche 
gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und 
auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen 
worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des 
Bebauungsplan „Rechts am Zweibrücker Weg“, be-
stehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem Text-
teil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).

 Homburg, den ____.____.________

 Der Oberbürgermeister
 i.V. Der Bürgermeister

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. 
I S. 3908).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 
3901).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. 
Februar 2022 (Amtsbl. I S. 456)

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. 
S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 60 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629) 

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz - 
(SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), 

zuletzt geändert durch Artikel 162 des Gesetzes 
vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629) 
(Satzung).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches 
Bodenschutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 
2002 (Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 
2393).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 173 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358), zuletzt geändert durch 
Artikel 260 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB geändert. Die Vorschriften des 
§ 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren Bau-
vorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches 
Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als Untere 
Bodenschutzbehörde zu informieren.

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass Oberflächenabflüsse (aufgrund von 
Starkregenereignissen) einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besonderer Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begründung und Grund-
stücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

• Naturraumtypische und standortgerechte Gehölze sind, sofern es der Gesundheitszustand erlaubt und die 
Verkehrssicherheit gewährleistet ist, zu erhalten, und in die Planung zu integrieren. Die Baumschutzsatzung 
der Kreisstadt Homburg ist zu beachten.

• Munitionsgefahren sind im Plangebiet nicht auszuschließen, da im gesamten Planungsbereich starke Bom-
bardierungen durch die alliierten Streitkräfte festgestellt wurden. Bei Bauarbeiten muss aus diesem Grund 
mit Kampfmitteln gerechnet werden. Das Gefährdungsband beginnt ab GOK 1945 bis in eine Tiefe von 6 m, 
endet aber an gewachsenem Fels. Bauarbeiten nach dem 2. Weltkrieg sind in dieser Auswertung nicht be-
rücksichtigt, da deren Tiefe und Umfang hier nicht bekannt sind. Das Landespolizeipräsidium empfiehlt da-
her, das Baugebiet vor geplanten Erdarbeiten durch eine Fachfirma für Kampfmittelbeseitigung detektieren 
zu lassen.

• Hinweise zu Richtfunkstrecken der Pfalzwerke Netz AG: Über das Plangebiet verläuft eine Richtfunkstrecke 
der Pfalzwerke Netz AG, die in der Planzeichnung nicht ausgewiesen ist, da für die im Plangebiet festgesetz-
ten maximalen Gebäudehöhen keine Beeinflussungen zu erwarten sind. Deutlich über diese Höhen hinaus-
gehende Einrichtungen, auch wenn diese zeitlich nur begrenzt aufgestellt werden sollten, bedürfen im Ein-
zelfall der vorherigen Prüfung, ob sich hierdurch eine Beeinflussung der Richtfunkstrecke ergibt, sowie der 
Zustimmung zur Errichtung durch den Betreiber der Richtfunkstrecke.

• Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Vodafone Kabel Deutschland GmbH. Die Vo-
dafone Kabel Deutschland GmbH weist darauf hin, dass die Anlagen bei der Bauausführung zu schützen 
bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. Sollte 
eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung der Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigt 
die Vodafone Kabel Deutschland GmbH mindestens drei Monate vor Baubeginn den Auftrag an mitverle-
gung.tfr-sw@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen 
Arbeiten durchführen zu können. 
Die Vodafone Kabel Deutschland GmbH weist ebenfalls darauf hin, dass ihr ggf. die durch den Ersatz oder 
die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten 
sind.

• Durch das markierte Planungsgebiet verläuft der Richtfunk FY3554-FY1171 der Deutschen Telekom Technik 
GmbH. Im Bereich der Verbindung Richtfunktrasse ist eine Bebauungshöhe von max. 35 m über dem Boden 
nicht zu überschreiten. Höhere Bauwerke würden den Betrieb der Verbindung unterbrechen. In diesem Fall 
ist daher eine Abstimmung mit der Deutschen Telekom Technik GmbH erforderlich.

• Durch das Plangebiet führt eine Richtfunkverbindung der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, die in der 
Planzeichnung nicht ausgewiesen ist, da für die im Plangebiet festgesetzten maximalen Gebäudehöhen 
keine Beeinflussungen zu erwarten sind. Die Fresnelzone der Richtfunkverbindung befindet sich in einem 
vertikalen Korridor zwischen 59 m und 89 m über Grund. Der horizontale Schutzkorridor beträgt mind. +/- 
30 m zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen und der vertikale Schutzabstand zur Mittellinie mindestens +/-
15m. Deutlich über die festgesetzten Höhen hinausgehende Einrichtungen, auch wenn diese zeitlich nur 
begrenzt aufgestellt werden sollten (z. B. Baukräne), dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen.

• Der Biosphärenzweckverband Bliesgau empfiehlt im Sinne der Nachhaltigkeit und des Artenschutzes, Nist-
hilfen für Mauersegler einzubauen, die direkt in die Fassade integriert werden können. 
Darüber hinaus sollte besonderer Wert auf die naturnahe Gestaltung der Grünflächen und die sparsame und 
zielgerichtete Anwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung gelegt werden.

HINWEISE

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan.

Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt.

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.

Im Bereich des eingeschränkten Gewerbegebietes 
(GEE) wird eine offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 
BauNVO festgesetzt. In der offenen Bauweise sind 
Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.

Im Bereich der Mischgebiete MI 1 bis MI 4 wird eine 
abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO 
festgesetzt. In der abweichenden Bauweise ist eine 
Grenzbebauung innerhalb des Plangebietes zulässig.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend.

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie 
nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig 
sind oder zugelassen werden können (z.B. Stellplätze, 
Garagen, Carports).

5. FLÄCHEN FÜR TIEFGARAGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB I.V.M. § 12 
BAUNVO Siehe Plan.

Tiefgaragen mit ihren Zufahrten sind in den dafür 
festgesetzten Flächen für Tiefgaragen zulässig.

Lüftungsschächte, etc. sind auch außerhalb der dafür 
festgesetzten Flächen für Tiefgaragen mit zulässig.

6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Innerhalb des Mischgebietes MI 1 sind je 

Wohngebäude maximal 16 Wohneinheiten, innerhalb 
des Mischgebietes MI 2 je Wohngebäude maximal 
13 Wohneinheiten und innerhalb des Mischgebietes 
MI 3 je Wohngebäude maximal 10 Wohneinheiten 
zulässig. 

7. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHER 
FUSSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB 

Siehe Plan.

Zur Sicherung des bestehenden Fußweges zwi-
schen „Zweibrücker Straße“ und der Straße „Am 
Forum“ wird eine Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, hier: öffentlicher Fußweg, fest-
gesetzt.

8. ANSCHLUSS AN ÖFFENTLICHE 
VERKEHRSFLÄCHEN; HIER BEREICH MIT 
EIN- UND AUSFAHRT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

Ein- und Ausfahrten zur „Zweibrücker Straße“ sind 
nur in dem dafür festgesetzten Bereich zulässig. 
Der ursprünglich festgesetzte „Bereich ohne Ein- / 
Ausfahrt“ entfällt.

9. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Zur Vermeidung der Tötung von nistenden Vögeln 

sind im Fall der Entfernung der Gehölze die gesetz-
lichen Rodungsfristen gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG 
einzuhalten.

Diese Fristen sind auch auf den Rückbau der Unter-
stände, Garagen und die Räumung der Lagerflächen 
zu übertragen.

10. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB Ab drei oberirdischen Stellplätzen ist im Umfang 

von je drei oberirdischen Stellplätzen mindestens 
ein standortgerechter klein- bis mittelkroniger Laub-
baumhochstamm (Stammumfang 18 - 20 cm) zu 
pflanzen.

Darüber hinaus sind die nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen als begrünte Gartenflächen an-
zulegen, sofern sie nicht für Zufahrten, Stellplätze, 
Wege oder weitere Gestaltungselemente benötigt 
werden. Zulässig sind alle Maßnahmen, die geeig-
net sind, eine ansprechende Durchgrünung und eine 
harmonische und optisch ansprechende Einbindung 
in das umgebende Siedlungsbild zu erreichen. Zur 
Eingrünung ist je 200 qm nicht überbauter Grund-
stücksfläche mindestens 1 standortgerechter Laub-
baumhochstamm / Stammbusch zu pflanzen, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

Bei allen Baumpflanzungen muss grundsätzlich die 
offene oder mit einem dauerhaft luft- und wasser-
durchlässigen Belag versehene Fläche (Baumscheibe) 
mindestens 6,0 m2 betragen.

Bei der Baumarten- bzw. -sortenauswahl für den 
Stellplatzbereich ist die folgende Pflanzliste (Vor-
schlagsliste) zu verwenden, wobei auch andere 
standortgerechte Bäume gepflanzt werden können:

• Feld-Ahorn (Acer campestre)
• Spitz-Ahorn (Acer platanoides)
• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
• Hainbuche (Carpinus betulus)
• Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
• Winter-Linde (Tilia cordata)
• Silber-Linde (Tilia tomentosa)
• Platane (Platanus x acerifolia)
• Mehlbeere (Sorbus aria)
• Rosskastanie (Aesculus hippocas-tanum)

Bei allen Baumpflanzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1 
- Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, 
Teil 2 Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, 
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bau-
weisen und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die 
Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen) ebenso 
wie die einschlägigen DIN Normen (DIN 18916 - 
Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Pflanzen 
und Pflanzarbeiten) zu beachten. Die Bäume sind 
dauerhaft zu sichern und Ausfälle durch gleichartige 
Bäume zu ersetzen.

Für die Gehölzpflanzungen sollten, soweit mög-
lich, auf der Grundlage des § 40 BNatSchG, nur ge-
bietsheimische Gehölze mit der regionalen Herkunft 
„Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben“ 
(Region 4) nach dem „Leitfaden zur Verwendung ge-
bietseigener Gehölze“ (BMU, Januar 2012) verwen-
det werden. 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M.
§§ 6 UND 8 BAUNVO

1.1 MISCHGEBIET (MI 1 - 4)

 zulässig sind:

 ausnahmsweise zulässig sind:

 unzulässig sind:

Gem. § 6 BauNVO - Mischgebiet

Gem. § 6 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. sonstige Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Gem. § 6 Abs. 2 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes.

Gem. § 6 Abs. 2 und 3 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 
BauNVO und § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO.

1. Einzelhandelsbetriebe,
2. Anlagen für sportliche Zwecke,
3. Gartenbaubetriebe,
4. Tankstellen,
5. Vergnügungsstätten.

Unzulässig sind weiterhin gem. § 6 Abs. 2 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Läden mit Geschäfts- 
und Verkaufsflächen für Sexartikel (Sexshops und 
Videotheken) und sonstige Gewerbebetriebe, in 
denen sexuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt oder 
angeboten werden (Bordelle bzw. bordellähnliche 
Betriebe einschließlich Wohnungsprostitution und 
gewerbliche Zimmervermietung).

1.2 BEDINGTE ZULÄSSIGKEIT IM BEREICH DES 
MI 1 UND MI 2 GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

Die Errichtung von Gebäuden in den Teilflächen MI 
1 und MI 2 in einem Abstand von weniger als 60 m 
von dem Gasflaschentauschautomat (GTA) wird erst 
zugelassen, wenn der GTA an einen anderen Standort 
in mehr als 60 m Entfernung von den betreffenden 
Baufenstern verlagert wurde.

1.3 EINGESCHRÄNKTES GEWERBEGEBIET (GEE)

zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Gem. § 8 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 4 BauNVO

Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEE sind nur 
solche Betriebe und Anlagen zulässig, die nach ihrem 
Störgrad in einem Mischgebiet zulässig sind.

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 4 BauNVO

1. nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe, 
Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.

Gem. § 8 Abs. 3. BauNVO

1. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke.

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO 
und § 1 Abs. 9 BauNVO

1. Anlagen für sportliche Zwecke,
2. Tankstellen,
3. Einzelhandel.

Gem. §  8 Abs.  3 BauNVO i.V.m. §  1 Abs.  6 Nr.  1 
BauNVO

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und 
ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind,

2. Vergnügungsstätten.

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO 
Läden mit Geschäfts- und Verkaufsflächen für 
Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und sonsti-
ge Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten 
gewerblich ausgeübt oder angeboten werden 
(Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution).

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.

Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale 
Höhe ist die Oberkante der baulichen und sonstigen 
Anlagen.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Unterer Bezugspunkt für die Gebäudeoberkante ist 
die Oberkante der östlich an das Plangebiet angren-
zenden Straßenverkehrsfläche der Zweibrücker Straße, 
gemessen an der straßenseitigen Gebäudemitte.

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der 
zum Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile 
kann die zulässige Gebäudeoberkante überschritten 
werden.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und Abs. 4 BauNVO im 
Bereich der Mischgebiete (MI 1 - 4) sowie im Bereich 
des eingeschränkten Gewerbegebietes (GEE) auf 0,6 
festgesetzt. Die festgesetzte GRZ bezieht sich aus-
drücklich auf das gesamte Plangebiet und nicht nur 
auf die durch Perlschnur gebildeten Teilbereiche. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen. 

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festge-
setzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO und durch bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 
BauNVO) bis zu einer GRZ von 0,8 im Bereich der 
Mischgebiete (MI 1 - 4) und des eingeschränkten 
Gewerbegebietes (GEE) überschritten werden.

Der Grundstücksfläche i. S. v. § 19 Abs. 3 BauNVO 
sind Flächenanteile an Gemeinschaftsanlagen hinzu-
zurechnen. Gemeinschaftsanlagen sind private 
Anlagen, die einem begrenzten Kreis von 
Grundstückseigentümern gehören, die durch die 
gemeinsame Errichtung und Unterhaltung einer 
Verpflichtung aus gesetzlichen Vorschriften nachkom-
men (z. B. Gemeinschaftsgaragen und 
Gemeinschaftsstellplätze).

TEIL B: TEXTTEIL

FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)
• Das Plangebiet ist im modifizierten Trennsystem zu entwässern.
• Schmutzwasser ist über einen Schmutzwasserkanal in den bestehenden Mischwasserkanal abzuleiten.
• Anfallendes Regenwasser ist innerhalb des Plangebietes zu versickern (sofern der bodengutachterliche 

Nachweis erbracht wird), in einem getrennten Regenwasserkanal abzuleiten bzw. in oberirdischen und/
oder unterirdischen Rückhaltebecken entweder zur weiteren Verwendung (z.B. Bewässerung) zwischenzu-
speichern oder gedrosselt in den städtischen Mischwasserkanal abzugeben.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
• Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist zulässig.
• Fassadengestaltung: Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/reflektierenden Materialien. 

Ausnahmsweise sind auch andere Materialien zulässig.
• Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu 

belassen und gärtnerisch als Zier- oder Nutzgarten anzulegen. Großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, 
auf denen hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer 
Zahl vorkommen (Schottergärten), sind im Bereich dieser Freiflächen nicht zulässig. Wasserdichte oder 
nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüll-
ten Flächen zulässig. Mineralische Splitabdeckungen für z. B. trockenresistente und insektenfreundliche 
Beete oder Gartenanlagen ohne zusätzliches Vlies und Folie sind erlaubt.

• Standflächen für Abfallbehälter sind in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche orientierten Bereichen 
entweder in Schränken einzuhausen oder sichtgeschützt anzuordnen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

Quelle: Roland Lupp, Dipl.Ing. Architekt AKS, Homburg; Stand der Planung: April 2021

TEILZUÄNDERNDER BEBAUUNGSPLAN (SATZUNGSBESCHLUSS 31.03.2022)

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Die Katastergrundlage ist im Original bestätigt.
Stand Kataster: 07.04.2021; Quelle: LVGL Saarland
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Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. 
Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. 
Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde 
gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten 
entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der 
grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der 
digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.
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PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

MI MISCHGEBIET (MI)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6 BAUNVO)

GEE
EINGESCHRÄNKTES GEWERBEGEBIET (GEE)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 8 BAUNVO)

GOKmax.

HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE ALS 
HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

III ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

TG FLÄCHE FÜR TIEFGARAGE
(§ 9 ABS.1 NR. 4 BAUGB)

10 WE HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
(§ 9 ABS.1 NR. 6 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
ÖFFENTLICHER FUSSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

ANSCHLUSS AN ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN; HIER BEREICH MIT 
EIN- UND AUSFAHRT
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES MASS DER NUTZUNG

HÖHENBEZUGSPUNKT

STANDORT GASFLASCHENAUTOMAT

Baugebiet
Wohneinheiten je 

Wohngebäude

Zahl der Vollge-
schosse

Grundflächenzahl
Höhe baulicher 

Anlagen

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Die Baumscheiben sind durch geeignete Maßnah-
men wie z.B. die Bepflanzung mit bodendeckenden 
Kleingehölzen oder Stauden, Ramm-Borden, etc. vor 
Oberflächenverdichtung zu schützen. 

Im Falle beengter Verhältnisse sind Belüftungs- und 
Bewässerungskanäle anzulegen; die Pflanzgrube 
muss mindestens 12,0 m3 umfassen und 1,50 m tief 
sein. 

Für die Ansaaten sollten auf der Grundlage des § 40 
BNatSchG nur zertifizierte gebietsheimische Saat-
gutmischungen mit der regionalen Herkunft „Ober-
rheingraben mit Saarpfälzer Bergland“ (Region 6) 
verwendet werden.

Eine Fassadenbegrünung ist grundsätzlich zulässig. 
Ebenso ist eine Begrünung der Dachflächen von 
Haupt- und Nebengebäuden zulässig.

10. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES 
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

Die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan „Rechts am Zweibrücker Weg“ sind nachfol-
gend in roter Schrift dargestellt. Im Übrigen werden die Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes 
„Rechts am Zweibrücker Weg“ unverändert übernommen. 
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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In Homburg sollen die Grundstücke „Rechts 
am Zweibrücker Weg“, nördlich des Glo-
bus-Baumarktes, bebaut werden. Vorgese-
hen ist die Errichtung von insgesamt drei 
Gebäuden mit Wohn- und Gewerbeeinhei-
ten sowie einer Lagerhalle.

Die Erschließung der Fläche ist über die öst-
lich verlaufende Zweibrücker Straße gesi-
chert. 

Das Plangebiet liegt derzeit innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Rechts am Zweibrücker Weg“ (2022), wel-
cher ein Misch- und ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet festsetzt und definiert einen 
verkehrsberuhigten Bereich, im südlichen 
Bereich des Plangebietes, entlang des be-
stehenden Fußweges als interne Erschlie-
ßung. 

Ende März 2022 wurde der ursprüngliche 
Bebauungsplan vom Stadtrat der Kreisstadt 
Homburg beschlossen. Die Erschließung als 

verkehrsberuhigter Bereich hat Flächen in 
städtischem und Privateigentum umfasst. 

Die Straße war so angelegt, dass weitere 
westlich und südlich gelegene Flächen hät-
ten mit erschlossen werden können. Nach 
verwaltungsinterner Prüfung bestehen für 
die westlich und südlich gelegenen Flächen 
jedoch andere Erschließungsoptionen. 

Im Zuge der Detailplanung hat sich zudem 
gezeigt, dass eine Erschließung über die 
städtischen Parzellen erhöhte Anforderun-
gen gegenüber einer reinen Privaterschlie-
ßung hat. Der Stadt ist gleichzeitig wichtig, 
dass die öffentliche Fußwegeverbindung er-
halten bleibt. 

Aus diesem Grund soll nun die festgesetzte 
Erschließung in Form einer „Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung – verkehrs-
beruhigter Bereich“ entfallen. Stattdessen 
soll der städtische Fußweg als solcher fest-
gesetzt werden und ein Zufahrtsbereich 

aufgenommen werden, sodass die Erschlie-
ßung im Übrigen als Privaterschließung an-
gelegt werden kann.

Aus diesem Grund bedarf es der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes.

Der Stadtrat der Kreisstadt Homburg hat 
daher nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 
1 BauGB die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Rechts am Zweibrücker 
Weg“ beschlossen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans sind dem beigefügten 
Lageplan zu entnehmen. Der Bebauungs-
plan umfasst eine Fläche von ca. 4.900 m2.

Luftbild mit Geltungsbereich; Quelle: ZORA, LVGL; Bearbeitung: Kernplan

Globus BaumarktGlobus Baumarkt

Plangebiet

Burger KingBurger King

Esso TankstelleEsso Tankstelle
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Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung im In-
nenbereich). Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 qm weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das 
Plangebiet lediglich eine Fläche von ca.  
4.900 m2 in Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung der Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 BImSchG zu beachten sind.

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB teilzuändern. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend: 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeitigen 

Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Kreisstadt 
Homburg stellt für die Fläche eine gemisch-
te Baufläche dar. Das Entwicklungsgebot 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit überwie-
gend erfüllt.

Kataster mit Geltungsbereich, ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt inmitten der Kreisstadt 
Homburg, unmittelbar angrenzend an die 
Zweibrücker Straße (B 423).

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch angrenzende Grün- 
und Gehölzstrukturen (Biotop),

• im Osten durch eine angrenzende Grün-
fläche mit vereinzelten Gehölzstruktu-
ren bzw. die Straßenverkehrsfläche der 
Zweibrücker Straße (Bundesstraße B 
423),

• im Süden durch die Bebauung und pri-
vate Freifläche der Zweibrücker Straße 
Nr. 75 sowie die angrenzenden Flächen 
des Globus-Baumarktes und

• im Westen durch die Stellplatzflächen 
des Globus-Baumarktes.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
der 1. Änderung sind der Planzeichnung des  
Bebauungsplanes zu entnehmen. Er ent-
spricht dem ursprünglichen Umring.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen-
tumsverhältnisse

Die Fläche des Plangebietes befindet sich 
überwiegend im Eigentum von Privatperso-
nen. Lediglich der öffentliche Fußweg in 
Richtung Globus-Baumarkt sowie eine klei-
nere Restfläche sind im Eigentum der Kreis-
stadt Homburg. Aufgrund der Eigentums-
verhältnisse ist daher von einer zügigen 
Realisierung des Vorhabens auszugehen.

Das Plangebiet ist durch einen befestigten, 
öffentlichen Fußweg sowie einem Wohnge-
bäude (Stadtvilla) und den dazugehörigen 
privaten Freifläche mit Schuppen geprägt. 
Einzelne Bäume und eine dichtere Gehölz-
struktur im Nordwesten des Gebietes struk-
turieren die Freifläche. In der Umgebung 
gab es seit der Aufstellung des Ursprungs-
planes keine Veränderungen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet ist reliefarm. Es ist daher 
nicht davon auszugehen, dass sich die To-
pografie in irgendeiner Weise auf die Ände-
rung der Erschließung dieses 
Bebauungsplanes auswirken wird.

Verkehr

Das Plangebiet ist über die östlich angren-
zende Zweibrücker Straße (Bundesstraße B 
423) erschlossen. Über diese erfolgt auch 
die Anbindung an das überörtliche Ver-
kehrsnetz (ca. 4 km bis BAB 6, AS 9 „Hom-
burg“ bzw. ca. 5,5 km bis BAB 8, AS 30 
„Einöd“).

Die interne Erschließung des Gebiets soll 
gegenüber der bisherigen Planung auf eine 
Privaterschließung reduziert werden. Die 
Straßenplanung war so angelegt, dass wei-
tere westlich und südlich gelegene Flächen 
hätten mit erschlossen werden können. 
Nach verwaltungsinterner Prüfung be-
stehen für die westlich und südlich gelege-
nen Flächen jedoch andere Erschließungs-
optionen. 

Der vorhandenen Fußweg zum Baumarkt 
soll in seiner Funktion auf dem städtischen 
Grundstück erhalten werden. 

Der ruhende Verkehr kann wie bisher voll-
ständig auf dem Grundstück, u. a. in einer 
Tiefgarage, untergebracht werden.

Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es  
für die Realisierung des Vorhabens nicht.

Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung wurde bereits im 
Ursprungsbebauungsplan geregelt, daher 
bedarf es keiner weitere Betrachtung.

Planungen / Detailplanungen müssen vor 
der Bauausführung noch mit den Ver- und 
Entsorgungsträgern abgestimmt werden.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Rechts am Zweibrücker Weg“ schafft le-
diglich die Voraussetzungen für die Anpas-
sung der Erschließung eines bereits ausge-
wiesenen Misch- und Gewerbegebietes. Die 
Standortalternativenprüfung wurde bereits 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes „Rechts am Zweibrücker Weg“ 
durchgeführt.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Blick ins Plangebiet aus Richtung Südwesten mit dem bestehenden Fußweg im Hintergrund
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion, Siedlungsachse Kernzone des Verdichtungsraumes, Siedlungsachse 1. Ordnung, Mittelzentrum Homburg

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche (entspricht dem Planvorhaben)

• (Z 12): Konzentration der Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten entlang der 
Siedlungsachsen (ausgewogene Raumstruktur, Vermeidung flächenhafter Siedlungs-
strukturen, Erreichbarkeitsverhältnisse): erfüllt

• (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich: erfüllt

• (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten Durch die Änderung des Bebauungsplans ändert sich lediglich die Erschließungsplanung. 
Es werden keine neuen Wohneinheiten gegenüber dem beschlossenen Bebauungsplan 
„Rechts am Zweibrücker Weg“ geschaffen.

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

• Lage im Regionalpark Saar, aber nicht innerhalb eines der Projekträume (rein infor-
melles Instrument ohne restriktive Wirkungen)

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Wasserschutzgebiet nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Überschwemmungs-
gebiete, Geschützte Landschaftsbestand-
teile, Nationalparks, Biosphärenreservate, 
Naturparks

nicht betroffen

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten ver-
zeichnete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Arten im direkten Umfeld des 
Geltungsbereiches (Siedlungsraum):

• gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saarland) Nachweis des Braunen 
Langohrs (C. HARBUSCH, 2008, Winterquartier in den Karlsberg-Stollen) und der 
Mauereidechse am Landratsamt (C. BRAUNBERGER, 2012)

• die älteren Fundortdaten des ABSP belegen innerhalb eines 1 km-Radius und noch 
innerhalb des Siedlungsbereiches Vorkommen der gefleckten Smaragdlibelle und im 
Bereich der Erbach-Aue Nachweise der Rohrammer, des Schwarzkehlchens und der 
Turteltaube aus den späten 80er Jahren

• keine Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) betroffen

• kein Lebensraum n. Anh. 1, FFH-Richtlinie und kein registrierter n. § 30 BNatSchG 
gesetzlich geschützter Biotope betroffen, nächstgelegene Flächen außerhalb des 
Siedlungsbereiches

Allgemeiner und besonderer Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 
BNatSchG)

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Ok-
tober bis 28. Februar einzuhalten.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 
des BNatSchG) Störung oder Schädigung 
besonders geschützter Arten bzw. natürli-
cher Lebensräume nach § 19 i.V.m. dem 
USchadG, Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle 
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• keine Veränderung gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan

Bestehende Vorbelastungen

• Lage im City-Bereich von Homburg mit stark versiegeltem Umfeld und geringem 
Anteil an Grünstrukturen 

• hohes Verkehrsaufkommen durch Straßenverkehr und Nutzung als Parkplatz (Glo-
bus-Baumarkt)

• daher starke Stör- und Lärmdisposition, auch durch Fahrzeugbewegungen

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevanten Tier- 
und Pflanzenarten

• keine Veränderung gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan

Artenschutzrechtliche Beurteilung

• keine Veränderung gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes

• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen

• da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essenzielle Bedeutung als 
Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr.1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entspre-
chende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden 
Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadengesetz 
nicht zu erwarten

• daher ist eine Freistellung von der Umwelthaftung bei Einhaltung der gesetzlichen 
Rodungsfristen im Zuge des Bauleitplanverfahrens möglich

Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen

• zur Vermeidung der Tötung von nistenden Vögeln sind im Fall der Entfernung der 
Gehölze die gesetzlichen Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5., BNatSchG einzuhalten

• diese Fristen sind auf den Rückbau der Unterstände, Garagen und die Räumung der 
Lagerflächen zu übertragen
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Kriterium Beschreibung

• damit kann ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände vermieden 
werden

• Dies wurde im Ursprungsbebauungsplan bereits geregelt

Baumschutzsatzung der Kreisstadt Homburg

Gemäß der Satzung zum Schutz von Bäu-
men in der Kreisstadt Homburg vom 18. 
Februar 2009 sind Bäume innerhalb der 
Kreisstadt Homburg geschützt, sofern die 
Kriterien des § 1 der Satzung erfüllt wer-
den.
Maßgebliche Faktoren für die Schutzaus-
weisung sind:

• Baumart

• Stammumfang
Schutzzweck ist gemäß § 2 die Bestands-
erhaltung der Bäume zur Sicherstellung 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
insb. zur Verbesserung des Stadtklimas 
und zur Sicherung der Lebensstätten für 
Tier- und Pflanzenwelt sowie zur Be-
lebung, Gliederung und Pflege des Orts- 
und Landschaftsbilds.

• Naturraumtypische und standortgerechte Gehölze sind, sofern es der Gesundheits-
zustand erlaubt und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist, zu erhalten, und in die 
Planung zu integrieren. Die Baumschutzsatzung der Kreisstadt Homburg ist zu be-
achten.
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan • Darstellung: gemischte Baufläche

• Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB somit überwiegend erfüllt

Auszug aus dem Flächennutzungsplan, Quelle: Kreisstadt Homburg (Saar)

Bebauungsplan • Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Rechts 
am Zweibrücker Weg“ (2022), der für die Fläche ein Misch- und ein eingeschränk-
tes Gewerbegebiet festsetzt. Insbesondere die im Bebauungsplan „Rechts am Zwei-
brücker Weg“ festgesetzte Verkehrsfläche soll nun auf den bestehenden Fußweg, 
sowie eine private Erschließung der Baufelder reduziert werden. Die Straße war so 
angelegt, dass weitere westlich und südlich gelegene Flächen hätten mit erschlossen 
werden können. Nach verwaltungsinterner Prüfung bestehen für die mittelfristige 
Erschließung der westlich und südlich gelegenen Hinterlandflächen andere Optionen 
und eine Erschließung über die städtischen Parzellen stellt erhöhte Anforderungen 
gegenüber einer reinen Privaterschließung. 

• Der Bebauungsplan ersetzt in seinem Geltungsbereich den Bebauungsplan „Rechts 
am Zweibrücker Weg“ (2022).

Planzeichnung aus dem beschlossenen Bebauungsplan „Rechts am Zweibrücker Weg“, Quelle: 
Kreisstadt Homburg (Saar)
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Nachfolgend werden nur die Festsetzungen 
begründet, die sich aufgrund der Teil- 
änderung des Bebauungsplanes „Rechts 
am Zweibrücker Weg“ ändern.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung;  
hier: öffentlicher Fußweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zwischen Zweibrücker Straße und Baumarkt 
führt ein Fußweg durch das Plangebiet. Um 
die Belange von Fußgängern zu sichern 
wird die städtische Wegeparzelle im Süden 
als Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung - hier: öffentlicher Fuß-
weg festgesetzt. Um eine Privaterschlie-
ßung der westlichen Baufelder zu ermögli-
chen wird der bislang festgesetzte „ver-
kehrsberuhigte Bereich“ zurückgenommen. 
Für die interne Erschließung ist der Eigentü-
mer verantwortlich. Die Fußwege-
verbindung ist somit gesichert.

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier Bereich mit Ein- und Aus-
fahrt

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Um die Zufahrt des Plangebietes zur Zwei-
brücker Straße (B 423) zu sichern und städ-
tebaulich unerwünschte Erschließungslö-
sungen zu vermeiden, wird ein Bereich für 
den Anschluss an Verkehrsflächen festge-
setzt. An anderer Stelle darf die Zweibrücker 
Straße nicht angebunden werden. 
Gleichzeitig entfällt der ursprüngliche „Be-
reich ohne Ein- / Ausfahrt“. Aufgrund des 
festgesetzten Fußweges besteht hierfür nun 
kein Bedarf mehr.

Flächen für Tiefgaragen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Tiefgaragen 
dient der Ordnung des ruhenden Verkehrs 
durch ein ausreichendes unterirdisches 
Stellplatzangebot innerhalb des 
Plangebietes.

Tiefgaragen, sowie erforderliche Zufahrten 
sind den dafür festgesetzten Flächen für 
Tiefgaragen mit Zufahrten zulässig.

Dies gewährleistet die notwendige Flexibili-
tät und eröffnet geringfügigen Spielraum 
bei der Ausgestaltung und Bauausführung.

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Än-
derung eines Bebauungsplanes die öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Da die 1. Änderung des Bebauungsplans le-
diglich untergeordnete verkehrliche Belan-
ge regelt, können erhebliche negative Aus-
wirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Für die Entwicklung / Umnutzung der unbe-
bauten Freifläche in innerörtlicher Lage mit 
Vorbelastungen konnte bereits bei der Auf-
stellung des Ursprungsbebauungsplans die 
Beeinträchtigungen von umweltbezogenen 
Belangen ausgeschlossen werden. Es 
kommt durch die 1. Änderung weder zu 
einer Beeinträchtigung artenschutzrechtli-
cher, naturschutzrechtlicher, noch sonstiger 
umweltschützender Belange.

Im Übrigen gelten gem. § 13 a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu erwarten sind, als vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt. Ein Aus-
gleich ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung des Planvorhabens 
wird es zwar zu einem Anstieg des Ver-
kehrsaufkommens kommen. Dieses ist je-
doch lediglich auf den Anwohner- bzw. Be-
sucher- und Arbeitnehmer-Verkehr be-
schränkt. Die Zweibrücker Straße ist als 
Bundesstraße für die festgesetzte Nutzung 
wohl ausreichend dimensioniert, sodass der 
zusätzlich entstehende Verkehr aufgenom-
men werden kann. Um den Anliegerverkehr 
optimal an die B 423 anzubinden wird ein 
Anschlussbereich als Ein- und Ausfahrt fest-
gesetzt.

Im Sinne einer „Stadt der kurzen Wege“ 
wird der bestehende Fußweg für die Durch-
lässigkeit des Plangebietes gesichert.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wur-
den im Ursprungsbebauungsplan ausrei-
chend berücksichtigt. 

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken.

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes / Starkregen 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Durch die Änderung wird eine flächenspa-
rende Privaterschließung ermöglicht, dies 
verringert potenziell den Anteil versiegelter 
Flächen, welche das Lokalklima negativ be-
einträchtigen. Daher können negative Aus-
wirkungen auf die Belange des Klimas ins-
gesamt ausgeschlossen werden. 

Auswirkungen auf private Belange

Die bisherige Erschließung sieht einen ver-
kehrsberuhigten Bereich auf städtischen 
und privaten Parzellen vor. Bei einer Er-
schließung durch die Stadt wären Erschlie-
ßungsbeiträgen erforderlich gewesen. Eine 
Rücknahme dieser besonderen Verkehrsflä-
che ermöglicht dem Privateigentümer einen 
reduzierten Erschließungsstandard und die-
ser trägt die Erschließungskosten für sein 
Vorhaben. 

Alle bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben können eingehalten wer-
den.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes
• Optimierung der Erschließung

• Sicherung des Fußweges zwischen 
Zweibrücker Straße und Baumarkt

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, Ordnung des ru-
henden Verkehrs auf dem Grundstück

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Änderung des Bebauungsplanes 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Änderung des 
Bebauungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Kreisstadt 
Homburg zu dem Ergebnis, dass der Umset-
zung der Planung nichts entgegensteht.
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